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!Titel!

Vorstellung der Entwurfsplanung zur Neugestaltung der Gemeindestraße
„Neuenkampsweg“ von der L 835 Böseler Straße bis zur Bahnlinie (II. BA)
!Titel!

Beratungsfolge:
Gremium am Top

Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschuss 03.03.2010 4
Verwaltungsausschuss 10.03.2010 9
Stadtrat 09.06.2010 16

Beschlussvorschlag:

Der vorgestellten Entwurfsplanung zur Neugestaltung der Gemeindestraße
„Neuenkampsweg“ von der L 835 Böseler Straße bis zur Bahnlinie (II. BA) wird
zugestimmt.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Umgestaltung der Straße „Neuenkampsweg“ von der
Böseler Straße bis zur Bahnlinie zu realisieren. 
Vor endgültiger Beschlussfassung über die Baumaßnahme ist eine Anliegerversammlung
durchzuführen.

Begründung:

Die vorhandene Fahrbahn der Gemeindestraße „Neuenkampsweg“ ist in einem sehr
schlechten Zustand. Sie ist für Radfahrer und Fußgänger, insbesondere bei ungünstiger
Witterung, nicht mehr gefahrlos nutzbar. Für den Ausbau des 394 m langen Teilstückes
der Gemeindestraße „Neuenkampsweg“ fallen Kosten in Höhe von ca. 390.000 € an. 
Die Entwurfsplanung wird im Einzelnen in der Sitzung vorgestellt.

 Fahrbahn:          5,00 m breite Fahrbahn Bauklasse IV gem. RSTO 2001 

    einschl. offene Entwässerungsrinne
 Nebenanlagen: einseitiger Fußweg aus Betonsteinpflaster 

Beleuchtungsanlage (Aufsatzleuchte)
Bepflanzung mit Einzelbäumen (Säulen-Hainbuchen)

 Entwässerung: Neubau eines Regenwasserkanals, Querschnitte DN 300 - 600 

 Kosten:             - Straßenbau          290.000 €

- RW Kanal              55.000 €
- RW Hausanschl.    23.500 €

- SW Kanal               15.000 €
           - SW Hausanschl.      6.500 €

Zur Finanzierung der Maßnahme sollen Anliegerbeiträge gem.
Erschließungsbeitragssatzung/Straßenausbaubeitragssatzung 2010 gehoben werden. 
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Es  ist  vorgesehen,  die  Maßnahme  den  Anliegern  der  Gemeindestraße  „Neuenkampsweg“
vorzustellen  und  danach  dem  Verwaltungsausschuss  und  dem  Rat  zur  endgültigen
Beschlussfassung vorzulegen. 

Anlage/n:
Entwurfsplanung Blatt 1 (digital)
Entwurfsplanung Blatt 2 (digital)
Regelquerschnitt (digital)
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